
 
An den 
Gemeindevorstand der  
Gemeinde Gemünden (Felda)  
Rathausgasse 6 
35329 Gemünden (Felda) 
 
 

 
Anzeige über den vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes gemäß § 6 

Hessisches Gaststättengesetz 
 sowie 

 Erklärung über beabsichtige Maßnahmen während der Veranstaltung 
 

Die Anzeige ist spätestens 4 Wochen vor Beginn des Betriebes bei der zuständigen 
Stadt/Gemeinde einzureichen! 

 

 
1. Veranstalter 
 

a. Name und Vorname des Veranstalters/bei juristischen Personen oder Personengesellschaften Name der 
vertretungsberechtigten Person* 

 
b.  Anschrift 

 

c. Telefon-/Handynummer 
 

d. falls von a) abweichend: Ansprechpartner für die Behörde (Name, Vorname) 

 
e.  Anschrift 

 

f. Telefon-/Handynummer 
 

g. Falls vorhanden: Weiterer  Ansprechpartner für die Behörde (Name, Vorname) 

 
h.  Anschrift 

 

i. Telefon-/Handynummer 
 

 
Telefonische Erreichbarkeit während der Veranstaltung (falls abweichend von vorherigen Angaben): 
 

 
 
2. Gegenstand der Anzeige 
 

Besonderer Anlass* 
 

Betriebszeiten und erwartete Besucherzahl je Veranstaltungstag* 
am: von: Uhr bis Uhr (Anzahl) Besucher 

 

am: von: Uhr bis Uhr (Anzahl) Besucher 
 

am: von: Uhr bis Uhr (Anzahl) Besucher 
 

 

 
Tanzveranstaltungen 
sind vorgesehen 

ja nein 

□ □ 
Musikalische Darbietungen 
sind vorgesehen 

ja   nein 

□ □ 
Ferner sind vorgesehen: 

 
Folgende Speisen und 
Getränke  sollen 
abgegeben werden:*  

 

 



 
 
 
3. Räumliche Verhältnisse  
 

Ort (genaue Bezeichnung des Gebäudes bzw. Grundstücks, Straße, Hausnummer, Ort)* 

 
Eigentümer, Inhaber 

 
Festzelt: Raumgröße m² 

 
Zeltaufsteller, Telefon: 

 
WC-Anlagen (Wagen, Gebäude o. ä.), Anzahl: 

 

 
4. Jugendschutz und Vermeidung des Alkoholmissbrauchs 
 

Zur Durchsetzung des Jugendschutzgesetzes (gemäß Anlage 1: Hinweisblatt 
Jugendschutzgesetz) und zur Vermeidung des Alkoholmissbrauchs sind folgende 
Maßnahmen geplant:  
 
   Einlasskontrolle  
   Durchsage um 23:45 Uhr, dass alle unter 18jährigen bis 24:00 Uhr die Veranstaltung  
      zu verlassen haben 
  0.00 Uhr Kontrolle der Anwesenden und ggf. Ausschluss der unter 18jährigen 
  Getränkeabgabenkontrolle (alkoholische Getränke) 
  Getränkeverzehrkontrolle während der Veranstaltung 
  Stempel / Armbändchen 
   ____________________________________________ 
 
 
5. Ordnungsdienst 
 

Für die Dauer der Veranstaltung bis 1 Stunde nach Veranstaltungsschluss wird ein 
Ordnungsdienst eingesetzt. 
 

a) Es werden Ordnungskräfte von folgendem gewerblichen Sicherheitsdienst eingesetzt: 
 

Name Sicherheitsfirma, Anschrift, Handynummer 

 
 
 

 
b) Eigene Ordnungskräfte(über 18 Jahre): 
 

Name, Vorname, Handynummer des Verantwortlichen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 
 

c)     Es werden keine Ordnungskräfte eingesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Hinweis zum Lärmschutz 
 
Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes sind zu beachten. Die 
zuständigen Behörden können jederzeit Anordnungen gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes  und gegen 
sonstige erhebliche Nachteile, Gefahren oder Belästigungen für die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Betriebsgrundstücks oder der Nachbargrundstücke sowie der 
Allgemeinheit erlassen (§ 10 Abs. 2 Hessisches Gaststättengesetz). 
 

7. Hinweis zur Sperrzeit 
 

Falls der angezeigte vorübergehende Betrieb eines Gaststättengewerbes Bestandteil 
einer größeren Veranstaltung bzw. Veranstaltungsreihe ist (z.B. Volksfest, 
Musikveranstaltung, Theaterabend usw.), bedarf es ggf. einer gesonderten 
Sperrzeitregelung. Diese ist beim Bürgermeister als örtliche Ordnungsbehörde zu 
beantragen. 
 
Dem Veranstalter ist bekannt, dass  er sich  bis  10 Tage  vor Veranstaltungsbeginn mit 
der für die Gemeinde/ Stadt zuständigen Polizeistation zwecks Abstimmung eines 
Gesprächstermins in Verbindung setzen sollte. Die Telefonnr.  der Polizeistation Alsfeld 
lautet 06631/974-0. Die Polizeidirektion in Lauterbach ist unter 06641/971-0 zu erreichen. 
 
Hiermit wird versichert, dass alle Angaben nach bestem Wissen und wahrheitsgemäß 
gemacht sind. 
 

*: Bei den so gekennzeichneten Feldern handelt es sich um Pflichtangaben nach § 6 
Hessisches Gaststättengesetz. 
 
 
 
PLZ, Ort, Datum  Unterschrift Veranstalter 

 
 

 

 

 

 

Anlagen zur Anzeige nach § 6 Hess. GastG: 
 
1. Hinweisblatt Jugendschutzgesetz 
2. Merkblatt über die hygienisch einwandfreie Zubereitung von Speisen 
3. Merkblatt über zugelassene Trinkwasseranschlüsse 
4. Merkblatt Brandschutz   
5. Merkblatt über die Verwendung von Flüssiggasanlagen 
6. Merkblatt Regierungspräsidium Gießen Arbeitsschutz 
 
 
 

 

 



Jugendschutzgesetz (JuSchG) Stand 1. Januar 2018 
Auszug aus dem Gesetz vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) 

 
 

  

 

 

 

 

§ 1 Begriffsbestimmungen (Auszug)  

(1) Im Sinne dieses Gesetzes  

1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sind,  

2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind,  

3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht,  

4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer oder zeitweise 

aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten Person Erziehungsaufgaben 

wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugendliche Person im Rahmen der Ausbildung oder der 

Jugendhilfe betreut.  

 

§ 4 Gaststätten  
(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur gestattet werden, 

wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person sie begleitet oder wenn sie in 

der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 

Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 

erziehungsbeauftragten Person in der Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden.  

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines anerkannten Trägers 

der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden.  

(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und in 

vergleichbaren Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden.  

(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen.  

 

§ 5 Tanzveranstaltungen  
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer 

personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen unter 16 

Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden.  

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen unter 16 

Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem anerkannten Träger der 

Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstlerischen Betätigung oder der Brauchtumspflege dient.  

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen.  

 

§ 6 Spielhallen, Glücksspiele  
(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend dem Spielbetrieb 

dienenden Räumen darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet werden.  

(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit darf Kindern und 

Jugendlichen nur auf Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärkten, Spezialmärkten oder ähnlichen 

Veranstaltungen und nur unter der Voraussetzung gestattet werden, dass der Gewinn in Waren von 

geringem Wert besteht.  

 

§ 7 Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe  
Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine Gefährdung für das 

körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen aus, so kann die zuständige 

Behörde anordnen, dass der Veranstalter oder Gewerbetreibende Kindern und Jugendlichen die 

Anwesenheit nicht gestatten darf. Die Anordnung kann Altersbegrenzungen, Zeitbegrenzungen oder 

andere Auflagen enthalten, wenn dadurch die Gefährdung ausgeschlossen oder wesentlich gemindert 

wird.  

 

§ 8 Jugendgefährdende Orte  
Hält sich ein Kind oder eine jugendliche Person an einem Ort auf, an dem ihm oder ihr eine 

unmittelbare Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl droht, so hat die zuständige 

Behörde oder Stelle die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Wenn nötig, 

hat sie das Kind oder die jugendliche Person  

1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten,  

2. der erziehungsberechtigten Person im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch zuzuführen oder, wenn keine erziehungsberechtigte Person erreichbar ist, in die 

Obhut des Jugendamtes zu bringen.  

In schwierigen Fällen hat die zuständige Behörde oder Stelle das Jugendamt über den jugend-

gefährdenden Ort zu unterrichten.  

 

§ 9 Alkoholische Getränke  
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen  

1. Bier, Wein, weinähnliche Getränke oder Schaumwein oder Mischungen von Bier, Wein, 

weinähnlichen Getränken oder Schaumwein mit nichtalkoholischen Getränken an Kinder und 

Jugendliche unter 16 Jahren,  

2. andere alkoholische Getränke oder Lebensmittel, die andere alkoholische Getränke in nicht nur 

geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen der 

Verzehr gestattet werden.  

(2) Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten Person 

begleitet werden.  

(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt 

nicht, wenn ein Automat  

1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder  

2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrichtungen oder durch 

ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche alkoholische Getränke nicht 

entnehmen können. § 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt.  

(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes dürfen 

gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis "Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten, § 9 Jugend-

schutzgesetz" in den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist auf der Fertigpackung in der 

gleichen Schriftart und in der gleichen Größe und Farbe wie die Marken- oder Phantasienamen oder, 

soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrsbezeichnung zu halten und bei Flaschen auf dem Front-etikett 

anzubringen.  

 

§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren  
(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren und andere 

nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse an Kinder oder Jugendliche weder abgegeben noch 

darf ihnen das Rauchen oder der Konsum nikotinhaltiger Produkte gestattet werden.  

(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren 

Behältnisse nicht in Automaten angeboten werden. Dies gilt nicht, wenn ein Automat  

1. an einem Kindern und Jugendlichen unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder  

2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und 

Jugendliche Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse nicht entnehmen 

können.  

(3) Tabakwaren und andere nikotinhaltige Erzeugnisse und deren Behältnisse dürfen Kindern und 

Jugendlichen weder im Versandhandel angeboten noch an Kinder und Jugendliche im Wege des 

Versandhandels abgegeben werden.  

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für nikotinfreie Erzeugnisse, wie elektronische Zigaretten oder 

elektronische Shishas, in denen Flüssigkeit durch ein elektronisches Heizelement verdampft und die 

entstehenden Aerosole mit dem Mund eingeatmet werden, sowie für deren Behältnisse.  

 

§ 11 Filmveranstaltungen  
(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und Jugendlichen nur gestattet 

werden, wenn die Filme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen 

Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben 

worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die vom An-

bieter mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind.  

(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen mit Filmen, 

die für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben und gekennzeichnet sind, auch Kindern ab 

sechs Jahren gestattet werden, wenn sie von einer personensorgeberechtigten Person begleitet sind.  

(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Film-

veranstaltungen nur mit Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten 

Person gestattet werden  

1. Kindern unter sechs Jahren,  

2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist,  

3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist,  

4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist.  

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig von der Art der 

Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbevorspanne und Beiprogramme. Sie gelten 

nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken hergestellt werden, solange die Filme nicht 

gewerblich genutzt werden.  

(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder alkoholische Getränke werben, 

dürfen unbeschadet der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr vorgeführt werden.  

 

§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen  
(1) Bespielte Videokassetten und andere zur Weitergabe geeignete, für die Wiedergabe auf oder das 

Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spielen programmierte Datenträger (Bildträger) dürfen 

einem Kind oder einer jugendlichen Person in der Öffentlichkeit nur zugänglich gemacht werden, 

wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen 

Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und 

gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrprogramme 

handelt, die vom Anbieter mit "Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind.  

(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bildträger und der Hülle mit einem deutlich 

sichtbaren Zeichen hinzuweisen. Das Zeichen ist auf der Frontseite der Hülle links unten auf einer 

Fläche von mindestens 1.200 Quadratmillimetern und dem Bildträger auf einer Fläche von mindestens 

250 Quadratmillimetern anzubringen. Die oberste Landesbehörde kann  

1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbringung der Zeichen anordnen und  

2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem Bildträger oder der Hülle genehmigen.  

3. Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- und Spielprogramme verbreiten, müssen auf eine 

vorhandene Kennzeichnung in ihrem Angebot deutlich hinweisen.  

(3) Bildträger, die nicht oder mit "Keine Jugendfreigabe" nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landes-

behörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 

Abs. 6 oder nach § 14 Abs. 7 vom Anbieter gekennzeichnet sind, dürfen  

1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, überlassen oder sonst zugänglich 

gemacht werden,  

2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die 

Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im Versandhandel angeboten oder überlassen werden.  

(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger dürfen  

1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen,  

2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich genutzten Räumen 

oder  

3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren  

nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekennzeichnete Bildträger 

angeboten werden und durch technische Vorkehrungen gesichert ist, dass sie von Kindern und 

Jugendlichen, für deren Altersgruppe ihre Programme nicht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben 

sind, nicht bedient werden können.  

(5) Bildträger, die Auszüge von Film- und Spielprogrammen enthalten, dürfen abweichend von den 

Ab-sätzen 1 und 3 im Verbund mit periodischen Druckschriften nur vertrieben werden, wenn sie mit 

einem Hinweis des Anbieters versehen sind, der deutlich macht, dass eine Organisation der freiwilligen 

Selbstkontrolle festgestellt hat, dass diese Auszüge keine Jugendbeeinträchtigungen enthalten. Der 

Hinweis ist sowohl auf der periodischen Druckschrift als auch auf dem Bildträger vor dem Vertrieb mit 

einem deutlich sichtbaren Zeichen anzubringen. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. Die 

Berechtigung nach Satz 1 kann die oberste Landesbehörde für einzelne Anbieter ausschließen.  

 

§ 13 Bildschirmspielgeräte  
(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die öffentlich auf-

gestellt sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung einer personensorgeberechtigten oder 

erziehungsbeauftragten Person nur gestattet werden, wenn die Programme von der obersten 

Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens 

nach § 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich 

um Informations-, Instruktions- oder Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit "Infoprogramm" 

oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind.  

(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen  

1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen,  

2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich genutzten Räumen 

oder  

3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren nur aufgestellt werden, wenn ihre 

Programme für Kinder ab sechs Jahren freigegeben und gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit 

"Infoprogramm" oder "Lehrprogramm" gekennzeichnet sind.  

(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 Abs. 2 Satz 1 bis 

3 entsprechende Anwendung.  

 

§ 28 Bußgeldvorschriften (Auszug) 

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 



Pro 100 zu erwartende Besucher wird in
der Regel eine Sicherheitskraft (Ordner)
vorgesehen. Es müssen jedoch minde-
stens vier Ordner anwesend sein.

Der Ordnungsdienst unterstützt den Ver-
anstalter bei der Einlasskontrolle und der
Vergabe der “Ampelbändchen” bzw. Al-
tersgruppenstempel.

Durch den Ordnungsdienst wird auch der
Außenbereich des Veranstaltungsortes
überwacht.

Der Ordnungsdienst überprüft durch
Kontrollgänge nach 24:00 Uhr auf dem
Veranstaltungsgelände die Einhaltung
des Jugendschutzes.

Anders feiern

Jugendschutz konkret
im Vogelsbergkreis

Gemeinsames Konzept
des Vogelsbergkreises und
aller 19 Städte und Gemeinden

A m p e l b ä n d c h e n O r d n u n g s d i e n s t

Die Ampelbändchen oder nach Altersgrup-
pen unterschiedliche Stempel greifen die
dreistufigen Altersbestimmungen nach
dem JuSchG auf und helfen Ihnen als Ver-
anstalter und Ihrem eingesetzten Personal
(Theke, Einlass, etc.) dabei, sehr schnell
zu erkennen, welcher Altersstufe der Gast
angehört.

Die farbigen Bändchen, Stempel oder der-
gleichen bieten Ihnen als Veranstalter
auch den Vorteil, dass diese als Eintritts-
nachweis genutzt werden können. Durch
die Möglichkeit, die Bändchen z. B. mit
dem Motto oder dem Namen Ihrer Veran-
staltung zu bedrucken, können Sie den
Bändern eine individuelle Note verleihen.
Stellen Sie bitte als Veranstalter sicher,
dass eine korrekte Vergabe der Bändchen
bzw. Stempel erfolgt. Voraussetzung ist,
dass bei Personen, die nicht offensichtlich
18 Jahre alt sind, während der Einlass-
bzw. Zutrittskontrolle eine Altersfeststel-
lung anhand des Personalausweises
erfolgt.

Der sichere und ordnungsgemäße Ablauf
einer Festveranstaltung hängt auch von
der Auswahl und den Fähigkeiten des
eingesetzten bzw. beauftragten Ordnungs-
personals ab. Nicht selten gehören - trotz
vorhandenen Ordnungsdienstes - Pro-
bleme wie Schlägereien, Vandalismus an
Nachbargrundstücken, Alkoholkonsum im
Umfeld des Veranstaltungsortes und
Lärmbelästigung zu unliebsamen Begleit-
erscheinungen von größeren Veranstal-
tungen. Das Konzept sieht daher vor, den
Aufgabenbereich des Ordnungsdienstes
klarer zu regeln und die Anzahl des erfor-
derlichen Personals bereits im Vorfeld der
Veranstaltungen konkret zu bestimmen.

Für die erlaubten Veranstaltungen gilt:

Denken Sie bitte daran, dem von Ihnen
für Ihre Veranstaltung ausgewählten bzw.
beauftragten Ordnungsdienst diese Anfor-
derungen frühzeitig mitzuteilen.

Informationsblatt
für Veranstalter



Bei Festen und Parties im Vogelsbergkreis
haben in den letzten fünf Jahren die “Al-
koholleichen” und Körperverletzungsde-
likte, die auf exzessiven Alkoholkonsum
zurückzuführen sind, extrem zugenom-
men. Deshalb haben die Städte und
Gemeinden sowie die Kreisverwaltung des
Vogelsbergkreises dieses Konzept
erarbeitet, um bei den erforderlichen
gaststättenrechtlichen Gestattungen für
Veranstaltungen durch Auflagen dem
Missbrauch von Alkohol durch Jugendliche
entgegenzuwirken.

Dieses Informationsblatt dient dazu,
Ihnen das Konzept vorzustellen und Tipps
für die Durchführung der Veranstaltung zu
geben. Ihre Veranstaltung soll gelingen.
Als Veranstalter tragen Sie die Verantwor-
tung dafür, dass das Fest oder die Party
geordnet abläuft und Ihre Gäste nicht zu
Schaden kommen.
Von vorneherein verboten sind alle Ver-
anstaltungen, bei denen für einen
Festpreis eine unbegrenzte Menge Alko-
hol konsumiert werden kann oder der
Preis so niedrig ist, dass er zu einem
unkontrollierten Alkoholkonsum anreizt.
Egal ist, ob diese Veranstaltung
“Flatrate“, “All-Inclusive-”, “Ballermann-
Party” oder anderswie genannt wird; sie
ist nicht erlaubt.

Natürlich darf mit diesen Angeboten im
Vorfeld der Veranstaltung keine Werbung
gemacht werden.

Das Problem und unsere
gemeinsame Verantwortung

Rechtzeitige Beantragung

Die Beantragung der Gestattung für Ihre
Festveranstaltung soll mindestens drei
Wochen vor der geplanten Veranstaltung
erfolgen. In dieser Vorbereitungsphase
kann Ihnen das Ordnungsamt nützliche
Informationen und Hilfestellungen für
einen reibungslosen Veranstaltungsverlauf
geben (Erläuterungen zu Auflagen, Infor-
mationsmaterial etc.).

Die verantwortliche Person des
Veranstalters

Die Durchführung eines Festes ist für den
Veranstalter oft nicht nur mit viel Zeit und
Mühe verbunden, sondern es sind auch
viele rechtliche Vorschriften zu beachten.
Zur Vermeidung von Fehlern bei der
Planung und Durchführung von Veranstal-
tungen ist es daher wichtig, dass der
Verantwortliche eines Veranstalters bereits
frühzeitig der Ordnungsbehörde bekannt
ist und deren Beratung in Anspruch
nimmt.

Während der Veranstaltung:
Erreichbarkeit

Während der Veranstaltung muss auf
jeden Fall eine verantwortliche Person des
Veranstalters für die Behörde oder Polizei
zur Verfügung stehen und telefonisch
erreichbar sein, um somit jederzeit bei
auftretenden Problemsituationen ange-
messen reagieren zu können.

Veranstaltungsende:
3 U h r

Die Betriebszeit für bestimmte Veran-
staltungen wie zum Beispiel Disco-Par-
ties, Open-Air-Veranstaltungen, Zelt-
kirmesse etc. wird kreisweit im Regelfall
auf 3.00 Uhr festgesetzt.

Jugendschutz-Bestimmungen

Unsere gemeinsame Sorge gilt dem Ju-
gendschutz. Die geltenden Bestimmun-
gen sind an gut sichtbaren Stellen am
Veranstaltungsort anzubringen.
Ihre Ordnungsbehörde stellt Ihnen gerne
entsprechende Hinweistafeln dafür ko-
stenfrei zur Verfügung.

Wer darf was trinken?
Wer darf wie lange bleiben?

Besucher unter 16 Jahren:
kein Ausschank von
alkoholhaltigen Getränken,
Aufenthalt nur in Begleitung
einer/eines
Sorgeberechtigten

Besucher 16 - 18 Jahre:
Ausschank von nicht brannt-
weinhaltigen alkoholischen
Getränken,
Aufenthalt bis 24:00 Uhr
erlaubt

Besucher ab 18 Jahren:
keine Beschränkung

Das Jugendschutzgesetz (JuSchG)
schreibt Folgendes vor:



Jugendschutz bei öffentlichen Veranstaltungen
Wichtige Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2730) in der aktuellen Fassung im Überblick

JuSchG

§ 4 Abs. 1

§ 9 Abs. 1

§ 5 Abs. 1

§ 5 Abs. 2

§ 9 Abs. 1

§ 10 Abs. 1

Regelungsinhalt

Aufenthalt in Gaststätten

Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen
(z.B. Disco-Party, Kirmestanz, etc.)

Anwesenheit bei Tanzveranstaltungen
- von anerkannten Trägern der Jugendhilfe oder
- die der künstlerischen Betätigung dienen oder
- die der Brauchtumspflege dienen

Abgabe und Verzehr von Branntwein bzw. brannt-
weinhaltigen Getränken (Cocktails, Alkopops, etc.)

Abgabe anderer alkoholischer Getränke (z.B. Bier,
Wein, Sekt oder entsprechende Mixgetränke)

Abgabe und Konsum von Tabakwaren

bis 22 Uhr bis 24 Uhr

bis 24 Uhr

bis 24 Uhr

bis 24 Uhr

Kinder

unter
14 Jahre

unter
16 Jahre

unter
18 Jahre

Jugendliche

nicht erlaubterlaubt nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten Person

Ein Informat ionsblat t des Vogelsbergkre ises sowie der Städte und Gemeind e n
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Informationsblatt 16 

Anforderungen an die Ausstattung und das Speisesortiment  

für Imbissstände als vorübergehende Einrichtungen 

auf Vereins- und Straßenfesten  
 

Vereins- und Straßenfeste stellen im zwischenmenschlichen Zusammenleben einen wichtigen Kontaktpunkt 

dar und sind begrüßenswert und erwünscht. 

Um Lebensmittelinfektionen vorzubeugen sind jedoch Mindeststandards einzuhalten, die inzwischen europa-

weit vorgeschrieben sind. 

 

Die Betriebsstätten bzw. Verkaufsstände müssen so gelegen sein, dass eine nachteilige  

Beeinflussung der Lebensmittel insbesondere durch Staub, Gerüche, Verunreinigungen und 

Insekten vermieden wird. Der Standplatz muss befestigt sein. 

 

Grundsätzlich müssen Verkaufseinrichtungen: 

 

1. allseitig bis auf den offenen Teil der Verkaufsseite von Wänden, Decken und erforderlichenfalls 

Böden umschlossen sein. An der vorderen Verkaufsseite muss das Dach überstehen. 

 

2. über eine Handwaschgelegenheit mit fließendem Wasser von Trinkwasserqualität (bei 

leichtverderblichen Lebensmitteln mit fließendem Warm- und Kaltwasser), Flüssigseife und 

Einweghandtücher sowie über eine ausreichende Spülanlage verfügen. Durch Waschvorgänge dürfen die 

Lebensmittel nicht nachteilig beeinflusst werden. 

 

3. Einrichtungen haben, die glatte und abwaschbare Oberflächen aufweisen, die leicht zu reinigen und 

erforderlichenfalls zu desinfizieren sind. 

 

4. über die erforderlichen Kühl- und Gefriereinrichtungen, die die entsprechenden Temperaturen insbeson-

dere für leichtverderbliche (+2°C bis +7°C) sowie tiefgefrorene Lebensmittel (-12°C bis –18°C) 

gewährleisten, verfügen. 

 

Eine gute Lebensmittelhygienepraxis zum Schutz der Lebensmittel gegen nachteilige Beeinflussung ist zu 

gewährleisten. 

 

Eine sachkundige Person (Metzgermeister, Koch, Gastwirt, Lebensmittelkaufmann) sollte aktiv oder passiv 

beratend einbezogen werden. Bei der Abgabe von leichtverderblichen Lebensmitteln muss die 

verantwortliche Person im Besitz einer gültigen Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz sein.  

Ausnahmen sind beim zuständigen Gesundheitsamt zu erfragen. 

 

Personen, die unverpackte Lebensmittel behandeln oder abgeben, müssen saubere Kleidung, erforderlichen-

falls waschbare Schutzkleidung tragen. 

Auf die Personalhygiene ist besonders zu achten! 

Das Rauchen in diesen Einrichtungen ist nicht gestattet. 

 

Abfall ist sofort aus dem Zubereitungs- u. Verkaufsbereich zu entfernen und in  

geschlossenen Behältern zu lagern. 
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Für die Abgabe von Speisen ist folgendes zu beachten: 

 

1. Es wird dringend empfohlen, auf leicht verderbliche Lebensmittel zu verzichten (z. B. rohes Hackfleisch, 

Mayonnaise, Remoulade, Creme oder Sahne, auch Sahnetorte oder ähnliches). Gleiches gilt für 

Lebensmittel, die unter Verwendung dieser leicht verderblichen Produkte hergestellt wurden. 

 

2. Rohes Fleisch und Geflügel sowie Frischfisch müssen vor der Abgabe durcherhitzt werden. 

 

3. Die Erzeugnisse müssen von einem gewerblichen Herstellerbetrieb bezogen werden. 

 

 

 

Beachten Sie die Auszeichnungspflicht von Zusatzstoffen (z.B.: Geschmacksverstärker, Antioxidationsmittel, 

Konservierungsstoffe, Farbstoffe, gentechnisch veränderte Lebensmittel) bei Lebensmitteln. Dabei sind die 

Informationen der Lieferanten bzw. die Kennzeichnung auf dem Lieferschein oder Etikett der Waren zu 

berücksichtigen. 

 

Eigenkontrollmaßnahmen nach VO. 852/2004 sind in angemessenem Rahmen durchzuführen! 

 

Getränkeschankanlagen sind vor der Inbetriebnahme durch einen Sachkundigen (Brauerei, Getränkeliefe-

rant) abzunehmen. 

 

 

Rechtsgrundlage:   VO (EG) 852/2004                                                                        

                                                                       EG – Lebensmittelhygiene Verordnung 

 

                                                                       Infektionsschutzgesetz 

 

weitere Informationen:   Hygieneleitlinien der verschiedenen Branchen 

     Fachliteratur 



 

 



 



Empfangsbescheinigung und Erklärung 
 
 
 
Hiermit bestätige ich den Empfang der Gestattung nach § 6 Gaststättengesetz und erkläre, 
dass ich die getroffenen Auflagen und die mir mit dem Anzeigenantrag ausgehändigten 
Merkblätter zur Kenntnis genommen und verstanden habe. 
 
Ich erkläre, dass ich für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Auflagen sorgen 
werde. 
 
 
 
 
Gemünden (Felda), den________________    _______________ 
                                                                                  Unterschrift 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


